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Gemeindeamt 
St. Ulrich im Mühlkreis 

Bezirk: Rohrbach 4120 St. Ulrich i.M. 20 
Telefon: 07282 / 6213 Fax: 07282 / 6213-14 

eMail: gemeindeamt@st-ulrich.ooe.gv.at 
 

Prot – 05/2-2010 16. Juni 2010 

 
K u n d m a c h u n g 

 
Gemäß § 94 Abs. 6 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit bekannt gegeben, dass der 
Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 15. Juni 2010 nachstehende die Öffentlichkeit 
berührende Beschlüsse gefasst hat: 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
Ankauf eines gemeinsamen Böschungsmähgerätes 
Die Nutzungsvereinbarung bezüglich des Böschungsmähgerätes wurde ohne Abänderungen 
beschlossen.  
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Reihung von Vorhaben der Gemeinde für die kommenden 5 Jahre für welche eine 
Bedarfszuweisung beantragt wird 
Folgende Vorhaben sind, nach Wichtigkeit gereiht, an das Büro Landesrat Stockinger zu 
senden:  
 

1. Gasthausankauf 
2. Bau des Amtshauses 
3. Tennisplatzsanierung 
4. Errichtung einer Siedlungsstraße 
5. Sanierung vom Wasserhochbehälter 

 
 
Tagesordnungspunkt 3: 
Verlegung und Vermessung eines öffentlichen Weges; Kostenübernahme durch die 
Gemeinde 
Die Kosten über die Vermessung des öffentlichen Weges (Parz.Nr. 2982) sowie der 
Anbindung an den öffentlichen Weg (Parz.Nr. 3080) werden zu 2/3 von der Gemeinde und 
1/3 von Herrn Pöchtrager getragen.  
 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
Mountainbike Region Granit- und Hansbergland 
Die Gemeinde St.Ulrich wird sich an der Mountainbike-Region Granitland beteiligen, unter 
der Voraussetzung, dass eine sinnvolle Streckenführung durch das Gemeindegebiet 
geschaffen wird und die einmaligen Kosten von € 1.200,00 nicht überschreiten. Weiters soll 
im Konzeptnamen „Mountainbikeregion Granitland“ die Region „Hansbergland“ erwähnt 
werden.  
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Tagesordnungspunkt 5: 
Eigene Postleitzahl für das gesamte Gemeindegebiet von St.Ulrich 
Es wurde ein Grundsatzbeschluss für die Schaffung einer eigenen Postleitzahl für das 
Gemeindegebiet gefasst. Die Einführung von Straßenbezeichnungen im Ort ist inbegriffen. 
 
 
 
 
 
 
 
       Der Bürgermeister: 
 


